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Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt  
Oer-Erkenschwick 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. S.271), der § 1, 2, 
4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. S.394)  und des § 65 des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 3 des Ge-
setzes vom 16.3.2010 (GV. NRW. 2010, S. 185ff.) hat der Rat Stadt Oer-
Erkenschwick in seiner Sitzung am 1.12.2011 die folgende Satzung beschlossen: 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

§ 1 
Finanzierung der städtischen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der städtischen Abwasseranlage und zur Umlage der Ver-

bandslasten des Lippeverbandes erhebt die Stadt Abwassergebühren nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 

 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Stadt Oer-

Erkenschwick stellt die Stadt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Ge-
biet und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der städtischen 
Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als 
öffentliche Einrichtung zur Verfügung (städtische Abwasseranlagen). Hierzu ge-
hören der gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine 
ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, 
Kläranlagen, Regenwasser-Versickerungsanlagen, das für die Abwasserbeseiti-
gung eingesetzte Personal). 

 
(3) Die städtischen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Ein-

heit, die  auch  bei  der  Bemessung  der Abwassergebühren zugrunde gelegt 
wird. 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

§ 2 
Abwassergebühren 

 
(1)  Für die Inanspruchnahme der städtischen Abwasseranlage erhebt die Stadt 

nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur  
Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten 
nach § 7 KAG NRW. 
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(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW eingerechnet: 

- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt (§ 65 Abs. 1 Satz 1 

Nr.1 LWG NRW) 

- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 65 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW), 

- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Stadt umgelegt  

wird ( § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG NRW) 
 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1) Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz- und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach der bebauten oder befestig-

ten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
schlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann (§ 5). 

§ 4 
Schmutzwassergebühr 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die im Vorjahr der Veranlagung aus der öffentli-
chen Wasserversorgungsanlage vom Versorgungsunternehmen bezogene und 
abgerechnete Frischwassermenge sowie die aus privaten Wasserversorgungs-
anlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene 
Wassermenge (§ 4 Abs. 3), abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar im 
Vorjahr der Veranlagung verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, 
die nicht in die gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet wurden (§ 4 Abs. 4). 
Zu Beginn der Gebührenpflicht (z. B. bei neu errichteten Wohngebäuden) oder 
wenn aus anderen Gründen kein Vorjahresverbrauch vorliegt, wird für den ers-
ten Erhebungszeitraum die Schmutzwassermenge geschätzt. Bei Wohngebäu-
den werden hierfür 30 m³ pro Bewohner und Jahr zugrunde gelegt. Im folgen-
den Erhebungszeitraum wird die Schätzung durch den tatsächlichen Frisch-
wasserverbrauch des Ablesejahres ersetzt. 
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(3) Die dem Grundstück zugeführte Wassermenge wird durch Wasserzähler ermit-
telt. Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. priva-
ten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den 
Mengennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und ordnungsge-
mäß funktionierenden Wasserzähler zu führen. Der Nachweis über den ord-
nungsgemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. 
Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht 
zumutbar, so ist die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Was-
sermengen zu schätzen (z. B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtli-
che Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder im Bereich einer Druckent-
wässerung durch rechnerische Ermittlung aufgrund von Daten der Pumpanlage 
oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht ordnungsgemäß 
funktioniert. Dabei soll der Verbrauch der Vorjahre berücksichtigt werden. 

(4) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 
nachweisbar verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen abgezogen.  
 
Vom Abzug sind Wassermengen bis zu 15 m³ jährlich ausgeschlossen. 
 
Der Nachweis der verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen obliegt 
den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, den Nachweis 
der verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen durch einen auf seine 
Kosten eingebauten ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu führen. 
Den Nachweis über den ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler ob-
liegt dem Gebührenpflichtigen. Ist der Einbau eines Wasserzählers im Einzelfall 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen, aus denen sich insbesondere ergibt, aus welchen 
nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der städtischen Abwassereinrich-
tung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die 
nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der Stadt eine zuverlässige 
Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen zu er-
möglichen. Soweit der Gebührenpflichtige aus diesem Grund mittels eines spe-
ziellen Gutachtens den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Er-
mittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vor-
her mit der Stadt abzustimmen 
 

(5) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich  
 

2,60  €.  
 

 
Für Gebührenpflichtige, die von einem Abwasserverband direkt zu Verbands-
lasten oder Abgaben veranlagt werden, beträgt die Gebühr für die in die städ-
tische Entwässerungseinrichtung eingeleiteten Abwässer je m³ Abwasser 
 

1,05  €. 
 

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der festgestellten Bezugsmenge 
des Vorjahres. 
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§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die  
Quadratmeterzahl der bebauten und/oder befestigten Grundstücksflächen, von 
denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden in 
die städtische Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene 
Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von bebauten und/oder befestigten Flä-
chen oberirdisch aufgrund des Gefälles Niederschlagswasser in die gemeindli-
che Abwasseranlage gelangen kann. 

 
(2) Die bebauten und / oder befestigten Flächen werden im Wege der Selbstaus-

kunft der Eigentümern der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Stadt auf Anforderung die erforder-
lichen Angaben zu machen (Mitwirkungspflicht). Hierzu hat er auf Anforderung 
der Stadt einen vorhandenen Lageplan oder geeignete Unterlagen vorzulegen, 
aus denen Lage und Größe sämtlicher bebauter und/oder befestigter Flächen 
entnommen werden können. Soweit erforderlich, kann die Stadt die Vorlage 
weiterer Unterlagen fordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner Mitwir-
kungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten Anga-
ben/Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute und befes-
tigte Fläche von der Stadt geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung 
und Datennutzung erfolgt  zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbe-
seitigungspflicht der Gemeinde (z.B. Planung und ausreichende Dimensionie-
rung der öffentlichen Kanäle), zur verursachergerechten Abrechnung der Nie-
derschlagswassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der 
Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Ge-
bührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung zu dulden. 

 
(3) Wird die Größe der angeschlossenen bebauten und/oder der befestigten Flä-

che verändert, so hat der Grundstückseigentümer dies der Stadt innerhalb ei-
nes Monats nach Abschluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungs-
anzeige gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. Die veränderte Größe der angeschlosse-
nen bebauten und/oder befestigten Fläche wird mit dem 1.Tag des Monats be-
rücksichtigt, nach dem die Änderungsanzeige durch den Gebührenpflichtigen 
der Stadt zugegangen ist.  

 
(4) Für die angeschlossenen bebauten und/oder befestigten Grundstücksflächen 

i.S.d. Abs. 1 beträgt die Gebühr 
 
pro volle 10 m² bebaute und/oder befestigte Grundstücksfläche 

 
6,88 €  jährlich. 

 
für Gebührenpflichtige, die von einem Abwasserverband direkt zu Verbands-
lasten oder Abgaben veranlagt werden, beträgt die Gebühr für die in die städti-
sche Entwässerungseinrichtung eingeleiteten Niederschlagswässer  
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pro volle 10 m² bebaute und/oder befestigte Grundstücksfläche  
 

4,58 € jährlich. 
 
(5) Wird aus genehmigten oder ungenehmigten Dränageleitungen versickerndes 

Niederschlagswasser der städtischen Abwasseranlage zugeführt, gilt die ge-
samte Grundstücksfläche als befestigt und an die Abwasseranlage ange-
schlossen. Somit sind für diese Fläche die Gebühren nach Abs. (4) zu zahlen. 
Die bebauten und/oder befestigten Flächen werden dann nicht zusätzlich ver-
anlagt. Die Heranziehung zur Niederschlagswassergebühr erfolgt unbeschadet 
der Verpflichtung, eine Genehmigung für ungenehmigte Einleitungen zu bean-
tragen und bewirkt keine Verpflichtung der Stadt zur Genehmigung bisher un-
genehmigter Einleitungen von Dränagewasser. 

 
 

§ 6 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht gemäß dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt. 

 
§ 7 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der 
Erbbauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grund-
stücks dinglich berechtigt ist.  

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 
Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der 
Stadt innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen.  
 

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen sowie der Stadt die erforderlichen Daten und Un-
terlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der Stadt 
das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu 
überprüfen. 
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(4) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählereinrich-
tungen nach § 4 Abs. 3 und 4 erfolgt einmal jährlich. Die privaten Wasserzähler 
sollen zum 15.10. eines jeden Jahres vom Gebührenpflichtigen abgelesen wer-
den. Das Ergebnis der Ablesung ist der Stadt umgehend mitzuteilen. Erfolgt die 
rechtzeitige Mitteilung durch den Gebührenpflichtigen bis zum 31.10. des Jah-
res nicht, erfolgt eine Schätzung des Verbrauchs durch die Stadt. 
 

 
§ 8 

Fälligkeit der Gebühr 
 

(1)  Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides fällig. Sie kann zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden.  

(2) Erfolgt die Erhebung zusammen mit der Grundsteuer, so gilt deren Fälligkeit 
gem.   § 28 Grundsteuergesetz. 

 
 

(§ 9) 
(entfällt) 

 
 

§ 10 
Verwaltungshelfer 

 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Ermittlung oder Anforderung von Gebühren und 
Vorauszahlungen der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen 
von ihr beauftragten Dritten zu bedienen. 
 

3. Abschnitt: 
Schlussbestimmungen 

 
§ 11 

Auskunftspflichten 
 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträge und Ge-
bühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu 
überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.  

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkmale 
unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

 
 
 
 

 
-  
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§12 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbeson-
dere nicht beabsichtigte Härten, so können die Abwassergebühren gestundet, ermä-
ßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden. 
 

§ 13 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 

§ 14 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Er-
hebung von Abwassergebühren der Stadt Oer-Erkenschwick vom 15.12.2010 außer 
Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Oer-
Erkenschwick wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 7 Abs. 6 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende Rechtsfolgen 
hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen kann gegen diese Satzung oder sonstige ortrechtliche 
Bestimmungen nach Ablauf eines Jahres seitens ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
b) die Satzung oder die sonstige ortrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungs-

gemäß öffentliche bekannt gemacht worden 
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Oer-Erkenschwick, 12.12.2011 
 
 
Menge 
Bürgermeister 


